Qualitätssicherung von Knochendichtemesseinrichtungen


Mit Schreiben vom 10. Juni 2010 hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz die Ärztliche Stelle (Bayern) gem. § 17a RöV angewiesen, die Knochendichtemesseinrichtungen, die außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung betrieben werden, in ihre Überprüfungstätigkeit mit einzubeziehen. Vertragsärztlich genutzte Geräte werden von der Ärztlichen Stelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns überprüft.

Gegenstand der Überprüfung ist einerseits die physikalisch-technische Qualitätssicherung dieser Geräte und andererseits die Indikationsstellung und die patientenbezogene Bewertung der Messergebnisse. Gemäß Röntgenverordnung findet diese Qualitätssicherung im 2-Jahresrythmus statt.

Zur Vorbereitung auf eine Überprüfung finden Sie auf dieser Seite Dokumente zum Download. Auf der Basis dieser Dokumente beurteilt die Ärztliche Stelle die eingereichten Unterlagen.
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